
16 Zsitkovits Grundprinzipien der katholischen Soziallehre

IFKOVITS

Grundprinzipien der katholischen Soziallehre

Von der Ordnung des ge%ellschaftlichen
DerVerfasser, Protessor fürChristliche1- Lebens, wobei bemerken ist, VOTL
schaftslehre ı der Universität Graz, die
Grundprinzipien der katholischen Soziallehre

allem 1im katholischen Kaum katholische
Soziallehre und christliche Soziallehre oftund plädiert deren Anwendung auch

innerhalb der Kirche. Im Anschluß den gebraucht werden, Was auch 1mM
„Wirtschaftshirtenbrief“ der katholischen vorliegenden der Fall sein soll,
Bischöfe der Vereinigten Staaten Amerikas
VON 1986 und eın Wort des gegenwärtigen

sofern nicht eigens etwas anderes betont
wird. Ichmöchte, denbeideneisternderPapstes hebt die ‚Option die Armen‘ als katholischen Soziallehre 1im deutschspra-wichtigen Grundsatz der katholischen Sozial-

lehre hervor. Redaktion) chigen Kaum zustimmend, diese ın
Anknüpfung meine allgemeine Ethik-
Definition folgendermaßen umschrei-
ben: Christliche Soziallehre ist eın System
begründeter, Von der Idee eines christlich

Einleitung sinnvollen menschlichen Lebens geleiteter
Katholische bzw. christliche Soziallehre offener® Aussagen ber das richtige
ann an (immer im Prinzip dasselbe soziale Verhalten, das richtige sozijale

Handeln und ber richtige soziale nstitu-meinend) mıt verschiedenen Termini und
Von verschiedenerSeite her definieren. Im tionen und Strukturen un Beachtung

der entsprechenden Gesinnung, wobeiAnschluß V. Nell-Breuning‘ kann
Al sS1e Z.. umschreiben als die A uUuS$s 1ler ersınıedie katholische Ausprä-

Sung dieser Lehre gemeint ist. Die Grund-katholischem Glauben abgeleitete der
mıiıt katholischem Glauben zumindest prinziıpien dieserkatholischen Soziallehre
nicht Widerspruch stehende, oku- sollen folgendenurzskizziert und

ert werden.menten des kirchlichen Lehramtes
orjentiert niedergelegte, katholischen Das Personprinzip„Schulen“ bzw. Von bedeutenden katholi-
schen Autoren vertretene Lehre Das Personprinzip esagt Im gesell-

schaftlichen Leben ist immer und überallSozialen, wobei das Soziale 1er 1Im wel-
Sinn des Wortes zu verstehen ist. Mit der Tatsache Rechnung tragen, der

und In Anschluß an Messner“ läßt 61e ensch Person ıst und daß insbesonders
sich urz definieren als 1e auf dem christ- diesem gesellschaftlichen Leben die
lichen Menschenbild aufbauende Lehre unantastbare Würde der menschlichen

. Nell-Breuning, Katholische undevangelischeSoziallehre, In: Budde He.) Katholische und
gelische Soziallehre, Recklinghausen 1967, 51—77, 51£.

Messner, Modernes dervormodernenchristlichen Sozialethik, 1n: Festschrift fürErnstolbZU) sech-
zıgsten Geburtstag, nnsbruck 1971, 7—270, 257
Zum Begriff derkatholischen Soziallehre als System offener Sätze vgl Wallraff, Die katholische Sozial-
lehre eın Gefüge von offenen Sätzen, Normen der Gesellschaft Festgabe Oswald V, Nell-Breu-
ning seinem Geburtstag, hg. Aichinger / Preller / Wallraff, Mannheim 1966 S Neuau-
flage, SONS! 27—48, bes. 41—46
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VALENTIN ZSIFKOVITS 

Grundprinzipien der katholischen Soziallehre 

Der Verfasser, Professor für Christliche Gesell­
schaftslehre an der Universität Graz, legt die 
Grundprinzipien der katholischen Soziallehre 
dar und plädiert für deren Anwendung auch 
innerhalb der Kirche. Im Anschluß an den 
.Wirtschaftshirtenbrief" der katholischen 
Bischöfe der Vereinigten Staaten Amerikas 
von 1986 und an ein Wort des gegenwärtigen 
Papstes hebt er die ,.()ption für die Armen• als 
wichtigen Grundsatz der katholischen Sozial­
lehre hervor. (Redaktion) 

1. Einleitung 

Katholische bzw. christliche Soziallehre 
kann man (immer im Prinzip dasselbe 
meinend) mit verschiedenen Termini und 
von verschiedener Seite her definieren. Im 
Anschluß an 0. v. Nell-Breuning1 kann 
man sie z. B. umschreiben als die aus 
katholischem Glauben abgeleitete oder 
mit katholischem Glauben zumindest 
nicht in Widerspruch stehende, in Doku­
menten des kirchlichen Lehramtes anlaß­
orientiert niedergelegte, in katholischen 
,,Schulen° bzw. von bedeutenden katholi­
schen Autoren vertretene Lehre vom 
Sozialen, wobei das Soziale hier im wei­
teren Sinn des Wortes zu verstehen ist. Mit 
und in Anschluß an J. Messner2 läßt sie 
sich kurz definieren als die auf dem christ­
lichen Menschenbild aufbauende Lehre 

von der Ordnung des gesellschaftlichen 
Lebens, wobei zu bemerken ist, daß vor 
allem im katholischen Raum katholische 
Soziallehre und christliche Soziallehre oft 
synonym gebraucht werden, was auch im 
vorliegenden Artikel der Fall sein soll, 
sofern nicht eigens etwas anderes betont 
wird. Ich möchte, den beiden Meistem der 
katholischen Soziallehre im deutschspra­
chigen Raum zustimmend, diese - in 
Anknüpfung an meine allgemeine Ethik­
Definition - folgendermaßen umschrei­
ben: Christliche Soziallehre ist ein System 
begründeter, von der Idee eines christlich 
sinnvollen menschlichen Lebens geleiteter 
offener3 Aussagen über das richtige 
soziale Verhalten, das richtige soziale 
Handeln und über richtige soziale Institu­
tionen und Strukturen unter Beachtung 
der entsprechenden Gesinnung, wobei 
hierin erster Linie die katholische Ausprä­
gung dieser Lehre gemeint ist. Die Grund­
prinzipien dieser katholischen Soziallehre 
sollen nun im folgenden kurz skizziert und 
erörtert werden. 

2. Das Personprinzip 

Das Personprinzip besagt: Im gesell­
schaftlichen Leben ist immer und überall 
der Tatsache Rechnung zu tragen, daß der 
Mensch Person ist und daß insbesonders 
in diesem gesellschaftlichen Leben die 
unantastbare Würde der menschlichen 

1 0. v. Nell-Breuning, Katholische und evangelische Soziallehre, in: H. Budde (Hg.), Katholische und evan­
gelische Soziallehre, Recklinghausen 1967, 51-77, 51f. 

2 J. Messner, Modemes in der vormodernen christlichen Sozialethik, in: Festschrift für Ernst Kolb zum sech­
zigsten Geburtstag, Innsbruck 1971, 257-270, 257. 

3 Zum Begriff der katholischen Soziallehre als System offener Sätze vgl. J. Wallraff, Die katholische Sozial­
lehre - ein Gefüge von offenen Sätzen, in: Normen der Gesellschaft. Festgabe für Oswald v. Nell-Breu­
ning zu seinem 75. Geburtstag, hg. v. H. Aichinger / L. Preller/ H. J. Wallraff, Mannheim 1966 [ = Neuau­
flage, sonst 1965), 27-48, bes. 41-46. 
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Person Z achten, ZU schützen und tör- auch heute betont werden, weil diesbe-
dern ist eine klassische Formulierung züglich immer wieder, theoretisch und
hat dieses Personprinzip ıIn der Enzyklika praktisch, Gefährdungen gibt So berich-
Mater et Magistra ohannes’ X XI gefun- tete Z.. die Jageszeitung „Die Presse“”:
den, heißt „‚Nach dem obersten „Zwei V rel Schweden en Men-
Grundsatz dieser Lehre muß der Mensch schen und liere für gleichwertig, nur
der Träger, Schöpfer und das Ziel aller Prozent meınen, daß der Mensch höher-
gesellschaftlichen Einrichtungen sein. wertig sel als alle anderen Lebewesen
Und W  Nar der Mensch, sofern er uch manche modernen Tendenzen In
Natur UuS auf Mit-Sein angelegt und Richtung pantheistischer und mythisch-
zugleich zZu einer höheren Ordnung beru- mystischer Ganzheitsperspektiven, bei
fen ist, die die Natur übersteigt und denen der Mensch ın eine naturhafte Gott-
zugleich überwindet “ Und gleich darauf heit und aNONYME Ganzheit eintaucht,
heißt „Dieses oberste rinzip rag und sind dem Personprinzip der christlichen
schützt die unantastbare Würde der Soziallehre entgegengesetzt. Bei aller
menschlichen Person.> WertschätzungderNaturund derUmwelt
Das Personprinzip nthält einıge wichtige muıit all den nicht menschlichen Lebewesen
inhaltliche Komponenten. Zunächst e1ın- als Schöpfung Gottes mussen einige
mal läßt sich eine Komponente 1m Grundaussagen der christlichen Anthro-
Anschluß N Kants Kategorischen Impe- pologie 1n Erinnerung gerufen und festge-
ratıv mıit dem Begriff der „Selbstzweckig- halten werden: ur der Mensch ıst Bild
eit umschreiben. Danach ist ©5 verbo- und Gileichnis des schöpferischen Gottes,
ten, den Menschen bloß als Mittel ZUu ist personales und partnerschaftli-
betrachten, behandeln und rAl gebrau- ches Geschöptf ach dem Bild und Gileich-
chen. Als rein formale Forderungbetrach- nıs dieses Gottes; der Mensch ist Bru-
tet, läßt sich die Selbstzweckformel mıt der bzw. Schwester Jesu Christi, der
Ricken beschreiben: „Der andere wird dieses Menschen und seines Heiles willen
als wWweCc. n sich betrachtet, wenn die selbst ensch geworden ist; 91008 VO

Weise, wI1ı1e elr behandelt wird, °  hm eNn- Menschen heißt ın Ps 8,5—7, Wa aus

ber gerechtfertigt werden ann. ® Inhalt- der Perspektive des doppelt oilt, weil
ich läßt s1e sich bestimmen: „Die 1n Christus überhöht: „Was ist der
Selbstzweckformel ordert eine Koopera- ensch, daß du seiıner gedenkst! Du
tion aller Handelnden, der jeder durch hast ihn gekrönt mıt Glorie und Glanz“;:
die Verwirklichung seiner Zwecke die urVOM Menschen oilt, Was derAutor des
Entscheidungs- und Handlungsfreiheit Galaterbriefes sagt Ich „lebe 1mM
der anderen ach Möglichkeit erweiıtert Glauben den Sohn Gottes, der mich
und ZULXC Verwirklichung der Zwecke der geliebt und sich selbst für mich ausgelie-
anderen beiträgt.” fert hat“; und nNur der Mensch ıst schließ-
Die Personwürde des Menschen mıt der ich berufen ZUr Teilnahme Leben des
Komponente der Selbstzweckigkeit muß dreifaltigen Gottes

Mater et magıstra art. 219 Vgl die diesbezüglichen Aussagen des il Vatikanums in: Gaudium et SpDEeS art
2 / 26,
Mater et magistra art 220

Ricken, Allgemeine Ethik, Stuttgart 1983, 105n D UQ ©& ebenda 106
Schweden. Mensch Uunı! JTiergleichwertig. Zwei Drittel derBefragten denken 1n: DiePresse, 1989,
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Person zu achten, zu schützen und zu för­
dern ist. Seine klassische Formulierung 
hat dieses Personprinzip in der Enzyklika 
Mater et Magistra Johannes' XXIII. gefun­
den, wo es heißt: ,,Nach dem obersten 
Grundsatz dieser Lehre muß der Mensch 
der Träger, Schöpfer und das Ziel aller 
gesellschaftlichen Einrichtungen sein. 
Und zwar der Mensch, sofern er von 
Natur aus auf Mit-Sein angelegt und 
zugleich zu einer höheren Ordnung beru­
fen ist, die die Natur übersteigt und 
zugleich überwindet."4 Und gleich darauf 
heißt es: ,,Dieses oberste Prinzip trägt und 
schützt die unantastbare Würde der 
menschlichen Person:'s 
Das Personprinzip enthält einige wichtige 
inhaltliche Komponenten. Zunächst ein­
mal läßt sich eine Komponente im 
Anschluß an Kants Kategorischen Impe­
rativ mit dem Begriff der „Selbstzweckig­
keit" umschreiben. Danach ist es verbo­
ten, den Menschen bloß als Mittel zu 
betrachten, zu behandeln und zu gebrau­
chen. Als rein formale Forderung betrach­
tet, läßt sich die Selbstzweckformel mit F. 
Ricken so beschreiben: ,,Der andere wird 
als Zweck an sich betrachtet, wenn die 
Weise, wie er behandelt wird, ihm gegen­
über gerechtfertigt werden kann."6 Inhalt­
lich läßt sie sich so bestimmen: ,,Die 
Selbstzweckformel fordert eine Koopera­
tion aller Handelnden, in der jeder durch 
die Verwirklichung seiner Zwecke die 
Entscheidungs- und Handlungsfreiheit 
der anderen nach Möglichkeit erweitert 
und zur Verwirklichung der Zwecke der 
anderen beiträgt:'7 

Die Personwürde des Menschen mit der 
Komponente der Selbstzweckigkeit muß 

auch heute betont werden, weil es diesbe­
züglich immer wieder, theoretisch und 
praktisch, Gefährdungen gibt. So berich­
tete z. B. die Tageszeitung „Die Presse": 
,,Zwei von drei Schweden halten Men­
schen und Tiere für gleichwertig, nur 27 
Prozent meinen, daß der Mensch höher­
wertig sei als alle anderen Lebewesen:'s 
Auch manche modernen Tendenzen in 
Richtung pantheistischer und mythisch­
mystischer Ganzheitsperspektiven, bei 
denen der Mensch in eine naturhafte Gott­
heit und anonyme Ganzheit eintaucht, 
sind dem Personprinzip der christlichen 
Soziallehre entgegengesetzt. Bei aller 
Wertschätzung der Natur und der Umwelt 
mit all den nicht menschlichen Lebewesen 
als Schöpfung Gottes müssen einige 
Grundaussagen der christlichen Anthro­
pologie in Erinnerung gerufen und festge­
halten werden: nur der Mensch ist Bild 
und Gleichnis des schöpferischen Gottes, 
nur er ist personales und partnerschaftli­
ches Geschöpf nach dem Bild und Gleich­
nis dieses Gottes; nur der Mensch ist Bru­
der bzw. Schwester Jesu Christi, der um 
dieses Menschen und seines Heiles willen 
selbst Mensch geworden ist; nur vom 
Menschen heißt es in Ps 8,5-7, was aus 
der Perspektive des NT doppelt gilt, weil 
in Christus überhöht: ,,Was ist der 
Mensch, daß du seiner gedenkst! . . . Du 
hast ihn gekrönt mit Glorie und Glanz"; 
nur vom Menschen gilt, was der Autor des 
Galaterbriefes (2,20) sagt: Ich „lebe im 
Glauben an den Sohn Gottes, der mich 
geliebt und sich selbst für mich ausgelie­
fert hat"; und nur der Mensch ist schließ­
lich berufen zur Teilnahme am Leben des 
dreifaltigen Gottes. 

4 Mater et magistra art. 219. Vgl. die diesbezüglichen Aussagen des II. Vatikanums in: Gaudium et spes art. 
25, 26, 63. 

5 Mater et magistra art. 220. 
6 F. Ricken, Allgemeine Ethik, Stuttgart 1983, 105. 
7 ebenda 106. 
8 Schweden. Mensch und Tier gleichwertig. Zwei Drittel der Befragten denken so, in: Die Presse, 16. 1. 1989, 
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Aus alldemwirdklar, 1UrderMensch genheit der Personen untereinander und
Würde 1m eigentlichen Siıinn besitzt, daß auf das Gesellschaftsganze SOWIle die

er Zweck sich ist, daß er „auf Erden Rückverbundenheit und Rückbezogen-
die einzige VvVon Gott‘ ihrer cselbst willen heit des Gesellschaftsganzen auf die kin-
geschaffene Kreatur 15  t”?, wIıe e das I zelpersonen als dessen Gilieder aus,
Vatikanum tormuliert hat W  15 sich dann die entsprechende Ver-
ıne andere gerade heutzutage auch pflichtung des gegenseitigen üreinander-
betonende Komponente des Personprin- einstehens ergi| Kurz gesagt läßt sich
ZIpsbesagt denorrangder Person VOT der das Solidaritätsprinzip als Gemeinhaft-
Sache, den Vorrang der Arbeit VOT allen tung auf Grund VOoN Gemeinverstrickung
anderen Faktoren des wirtschaftlichen bezeichnen, 1n einer Formel gesagt „E  ıner
Lebens, insbesonders VOT dem Kapital, ur  . alle und f  ur das Gemeinsame, alle für

alle einzelnen und das Gemeinsame“SOWwIle den Vorrang der Ethik VOT der Tech-
nik und der ÖOkonomie. Bezüglich des Die besonders heute auch als Motiva-
Vorrangs der Person VOT der Sache erklärt tionsquelle wichtige Begründung des
das Il Vatikanum: die Ordnung der Solidaritätsprinzips liegt einmal ın der
inge muß der Ordnung der Personen Idenen Regel mıiıt dem zugrundelie-
dienstbar werden und nicht umgekehrt 49a gendenwohlverstandenen Eigeninteresse.
Zum Vorrang der Arbeit dasselbe Die klassische Formulierung der Golde-
Konzil „D  h1e der Gütererzeugung, der Regel findet sich bekanntlich
Güterverteilung und ın den Dienstlei- 7,12, heißt Jes, Was also
stungsgewerben geleistete menschliche Von anderenerwartert, das Ttut auch ihnen!“
Arbeit hat den orrang VOTI allen anderen ıe Menschen haben eın tief sitzendes
Faktoren des wirtschaftlichen ens, Interesse einem menschenwürdigen
denn diese sind 1Uur werkzeuglicher Leben und damit einer menschenwür-

Und ohannes Paul IL sagt ın digen Existenz. Dieses Interesse annn
Laborem Exercens: Es gilt „VOr allem eın 1es zeigt die Menschheitserfahrung
Prinzip Erinnerung ZUu rufen, das 1e nicht egoistisch, sondern (11UT solidarisch
Kirche immer gelehrt hat das rinzip des befriedigt werden. Die verstandene
Vorranges der Arbeit VOT dem Kapital.* Solidarität, dieInals natürliche Solida-
Was schließlich den Vorrang der Ethik VOT tät der als Solidarität auf Gegenseitig-
der Technikund derÖkonomiebetrifft, keitbezeichnen kann,/voll begrif-
wird dieser immerwieder 1n denAussagen fen, jel Gutes zu bewirken, S1e kann sich
Johannes Paul deutlich und ergibt sich aber besonders 1n Grenz- und Belastungs-
außer dem bisher Gesagten a der situationen doch als immeroch wen1g
einfachen Überlegung, der Fthik tragfähig erweisen, besonders denen
u jenes richtige Verhalten und Handeln gegenüber, Von denen INa 1er auf Erden
geht, das von der Idee eiınes sinnvollen eıne Gegenleistung ZUu erwarten hat Hier
menschlichen ens geleitet ist. kommt eıne tiefere Begründung der

Solidarität mıt der damit verbundenenDas Solidaritätsprinzip tieferen bzw. höheren Motivation ın den
Das Solidaritätsprinzip als Sozialprinzip Blick, die christliche. Christus mıt der ıIn
der katholischen Soziallehre drückt die ihm Gestalt gewordenen Liebe (ottes ist
wechselseitige Verbundenheit und eZO- der tiefste rund und Beweggrund der

Gaudium et SCS art. Gaudium et SPCS art
ebenda art 11 Laborem art 12,1
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Aus all dem wird klar, daß nur der Mensch 
Würde im eigentlichen Sinn besitzt, daß 
nur er Zweck an sich ist, daß er "auf Erden 
die einzige von Gott um ihrer selbst willen 
geschaffene Kreatur ist"•, wie es das II. 
Vatikanum formuliert hat. 
Eine andere gerade heutzutage auch zu 
betonende Komponente des Personprin­
zips besagt den Vorrang der Person vor der 
Sache, den Vorrang der Arbeit vor allen 
anderen Faktoren des wirtschaftlichen 
Lebens, insbesonders vor dem Kapital, 
sowie den Vorrang der Ethik vor der Tech­
nik und der Ökonomie. Bezüglich des 
Vorrangs der Person vor der Sache erklärt 
das II. Vatikanum: "' .. die Ordnung der 
Dinge muß der Ordnung der Personen 
dienstbar werden und nicht umgekehrt."•• 
Zum Vorrang der Arbeit sagt dasselbe 
Konzil: "Die in der Gütererzeugung, der 
Güterverteilung und in den Dienstlei­
stungsgewerben geleistete menschliche 
Arbeit hat den Vorrang vor allen anderen 
Faktoren des wirtschaftlichen Lebens, 
denn diese sind nur werkzeuglicher 
Art:'10 Und Johannes Paul II. sagt in 
Laborem Exercens: Es gilt "vor allem ein 
Prinzip in Erinnerung zu rufen, das die 
Kirche immer gelehrt hat: das Prinzip des 
Vorranges der Arbeit vor dem KapitaI:'11 

Was schließlich den Vorrang der Ethik vor 
der Technik und der Ökonomie betrifft, so 
wird dieser immer wieder in den Aussagen 
Johannes Paul II. deutlich und ergibt sich 
außer aus dem bisher Gesagten aus der 
einfachen Überlegung, daß es der Ethik 
um jenes richtige Verhalten und Handeln 
geht, das von der Idee eines sinnvollen 
menschlichen Lebens geleitet ist. 

3. Das Solidaritätsprinzip 

Das Solidaritätsprinzip als Sozialprinzip 
der katholischen Soziallehre drückt die 
wechselseitige Verbundenheit und Bezo-

9 Gaudium et spes art. 24. 
•• ebenda art. 26. 

genheit der Personen untereinander und 
auf das Gesellschaftsganze sowie die 
Rückverbundenheit und Rückbezogen­
heit des Gesellschaftsganzen auf die Ein­
zelpersonen als dessen Glieder aus, 
woraus sich dann die entsprechende Ver­
pflichtung des gegenseitigen Füreinander­
einstehens ergibt. Kurz gesagt läßt sich 
das Solidaritätsprinzip als Gemeinhaf­
tung auf Grund von Gemeinverstrickung 
bezeichnen, in einer Formel gesagt: "Einer 
für alle und für das Gemeinsame, alle für 
alle einzelnen und für das Gemeinsame:' 
Die besonders heute auch als Motiva­
tionsquelle so wichtige Begründung des 
Solidaritätsprinzips liegt einmal in der 
Goldenen Regel mit dem ihr zugrundelie­
genden wohlverstandenen Eigeninteresse. 
Die klassische Formulierung der Golde­
nen Regel findet sich bekanntlich in 
Mt 7,12, wo es heißt: "Alles, was ihr also 
von anderen erwartet, das tut auch ihnen!" 
Die Menschen haben ein tief sitzendes 
Interesse an einem menschenwürdigen 
Leben und damit an einer menschenwür­
digen Existenz. Dieses Interesse kann -
dies zeigt die Menschheitserfahrung -
nicht egoistisch, sondern nur solidarisch 
befriedigt werden. Die so verstandene 
Solidarität, die man als natürliche Solida­
rität oder als Solidarität auf Gegenseitig­
keit bezeichnen kann, vermag, voll begrif­
fen, viel Gutes zu bewirken, sie kann sich 
aber besonders in Grenz- und Belastungs­
situationen doch als immer noch zu wenig 
tragfähig erweisen, besonders denen 
gegenüber, von denen man hier auf Erden 
keine Gegenleistung zu erwarten hat. Hier 
kommt nun eine tiefere Begründung der 
Solidarität mit der damit verbundenen 
tieferen bzw. höheren Motivation in den 
Blick, die christliche. Christus mit der in 
ihm Gestalt gewordenen Liebe Gottes ist 
der tiefste Grund und Beweggrund der 

10 Gaudium et spes art. 67. 
11 Laborem exercens art. 12,1. 
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Solidarität als christlichen Prinzips „Für- tretbarkeit eine größere der geringere
und Unverbindlichkeiteinander, weil Gott für uns!”, kann Anonymität

uUrz tormulieren. der: ıner ist für rfolgt So gesehen ist konkret verbindli-
Mensch geworden, damit WIT einander che Nächstenliebe VOT einer unverbindli-
menschlich begegnen; einer ist Bru- chen „Fernstenliebe“ betonen.
der geworden, damit WIT miteinander Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sol-
geschwisterlich umgehen; einer hat für len einige heutzutage besonders wichtig

Kreuz und 'Tod ertragen, damit WIFLr erscheinende Einsatzfelder und Einsatz-
einander die Last des Lebens tragen hel- fälle der Solidarität ejgens hervorgehoben
fen:; eiıner ist für uns auferstanden, damit werden, und zZ\  W  Jarl: die Ungeborenen 1im
WITLr einander Leben bedeuten Es handelt Mutterleib; die mißhandelten Kinder: die
sich also eiıne das vernünftige igen- Unterdrückten, Verfolgten und Gemorde-
interesse berücksichtigende, aber darüber ten iın den Diktaturen; die Hungernden
hinausgehende Solidarität, eben um Soli- undNotleidenden den Elendszonen: 1€e
darität aus Gottes- und Nächstenliebe. Alten, Kranken, Behinderten und sonstig
Die verstandene Solidarität ist der Benachteiligten; die nationalen und inter-
Welt, ıIn der WITr leben, eın knappes Gut nationalen Arbeitslosen: und schließlich
Sie muß prinzipiell umfassend, also un!- die gemeinwohldienende Autorität.
versal offen sein. Um aber nicht zZz.u eiıner Da die Solidarität als wertintensiver
„Alles-und-Nichts”“ -Solidarität zu WeTlr- Begriff und wertintensiıves Prinzip gefähr-
den, bedarf eiıner konkreten ufung, 65 det ist, lehrt die Erfahrung un!| ist
bedarf der Prioritäten. Solche konkrete unschwer einzusehen. Auf die verschiede-
Stufung und Vorrangigkeit WIT! sich VOTr nen Gefährdungen kann 1ler nicht näher
allem ach der größeren Priorität der eingegangenwerden. Nureine Prütfformel
Solidaritätsbegünstigten, ach derogröße- ZUr „Unterscheidung der Geister“ auf dem
It  . Fähigkeit der Solidaritätsübenden 1e: der Solidarität soll 1ler angeführt
und schließlich ach der näheren werden, und W  VV  VarlT': Wer soll mıt wWEemn,
Verantwortungs- und Nahebeziehung der WEI|, 1mM Interesse welcher Ziele, 1n

welcher Zeit, welcher konkreten Strate-für die Solidaritätsausübung Frage
Kommenden orJlentieren. g1e, auf essen Kosten solidarisch seiın?
Die Ausrichtung auf das Universale und Das GemeinwohlprinzipGlobale ıst wichtig, damit die zentrale
Normder größerenNot undDringlichkeit Schon dem Sprachgebrauch ach bedeu-

Zuge kommt. Es ann Ja se1n, tet Gemeinwohl das Wohl eınes den e1n-
der Ferne die größere, ja die je] größere zelnen und das Einzelne übersteigenden
Not besteht als in der Nähe, L. in den Gemeinwesens.
Slums der Elendszonen dieser Welt die ach der Enzyklika Mater et Magistra
größere Not als 1ın der eigenen Familie ohannes’XXII umfa(t das Gemeinwohl
einer westlichen Industriestadt. Hierwird „den Inbegriff jener gesellschaftlichen
ichtig verstandene „Fernsten-Liebe“ VOT Voraussetzungen, die den Menschen die
einer „Nächsten-Liebe“ rAN betonen sein volle Entfaltung ihrer Werte ermöglichen
ber auch konkrete Stufung Von den der erleichtern“ * ach dem I1 Vatika-
näheren Lebensräumen Zu den entfternte- ]  Uumnm begreift 1n sich „die Summe aller
(1bleibt wichtig, damit nicht eine Flucht jener Bedingungen des gesellschaftlichen
VOoON der größeren der geringeren Unver- Lebens, die den einzelnen, den Familien

Mater et magistra art

.:. 
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Solidarität als christlichen Prinzips. "Für­
einander, weil Gott für uns!': kann man 
kurz formulieren. Oder: Einer ist für uns 
Mensch geworden, damit wir einander 
menschlich begegnen; einer ist unser Bru­
der geworden, damit wir miteinander 
geschwisterlich umgehen; einer hat für 
uns Kreuz und Tod ertragen, damit wir 
einander die Last des Lebens tragen hel­
fen; einer ist für uns auferstanden, damit 
wir einander Leben bedeuten. Es handelt 
sich also um eine das vernünftige Eigen­
interesse berücksichtigende, aber darüber 
hinausgehende Solidarität, eben um Soli­
darität aus Gottes- und Nächstenliebe. 
Die so verstandene Solidarität ist in der 
Welt, in der wir leben, ein knappes Gut. 
Sie muß prinzipiell umfassend, also uni­
versal offen sein. Um aber nicht zu einer 
"Alles-und-Nichtsu -Solidarität zu wer­
den, bedarf es einer konkreten Stufung, es 
bedarf der Prioritäten. Solche konkrete 
Stufung und Vorrangigkeit wird sich vor 
allem nach der größeren Priorität der 
Solidaritätsbegünstigten, nach der größe­
ren Fähigkeit der Solidaritätsübenden 
und schließlich nach der näheren 
Verantwortungs- und Nahebeziehung der 
für die Solidaritätsausübung in Frage 
Kommenden orientieren. 
Die Ausrichtung auf das Universale und 
Globale ist wichtig, damit die zentrale 
Norm der größeren Not und Dringlichkeit 
zum Zuge kommt. Es kann ja sein, daß in 
der Feme die größere, ja die viel größere 
Not besteht als in der Nähe, z. B. in den 
Slums der Elendszonen dieser Welt die 
größere Not als in der eigenen Familie 
einer westlichen Industriestadt. Hier wird 
richtig verstandene "Femsten-Liebeu vor 
einer aNächsten-Liebe" zu betonen sein. 
Aber auch konkrete Stufung von den 
näheren Lebensräumen zu den entfernte­
ren bleibt wichtig, damit nicht eine Flucht 
von der größeren oder geringeren Unver-

12 Mater et magistra art. 65. 

tretbarkeit in eine größere oder geringere 
Anonymität und Unverbindlichkeit 
erfolgt. So gesehen ist konkret verbindli­
che Nächstenliebe vor einer unverbindli­
chen „Femstenliebe" zu betonen. 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sol­
len einige heutzutage besonders wichtig 
erscheinende Einsatzfelder und Einsatz­
fälle der Solidarität eigens hervorgehoben 
werden, und zwar: die Ungeborenen im 
Mutterleib; die mißhandelten Kinder; die 
Unterdrückten, Verfolgten und Gemorde­
ten in den Diktaturen; die Hungernden. 
und Notleidenden in den Elendszonen; die 
Alten, Kranken, Behinderten und sonstig 
Benachteiligten; die nationalen und inter­
nationalen Arbeitslosen; und schließlich 
die gemeinwohldienende Autorität. 
Daß die Solidarität als wertintensiver 
Begriff und wertintensives Prinzip gefähr­
det ist, lehrt die Erfahrung und ist 
unschwer einzusehen. Auf die verschiede­
nen Gefährdungen kann hier nicht näher 
eingegangen werden. Nur eine Prüfformel 
zur „Unterscheidung der Geister" auf dem 
Gebiet der Solidarität soll hier angeführt 
werden, und zwar: Wer soll mit wem, 
gegen wen, im Interesse welcher Ziele, in 
welcher Zeit, in welcher konkreten Strate­
gie, auf wessen Kosten solidarisch sein7 

4. Das Gemeinwohlprinzip 

Schon dem Sprachgebrauch nach bedeu­
tet Gemeinwohl das Wohl eines den ein­
zelnen und das Einzelne übersteigenden 
Gemeinwesens. 
Nach der Enzyklika Mater et Magistra 
Johannes' XXIII. umfaßt das Gemeinwohl 
,,den Inbegriff jener gesellschaftlichen 
Voraussetzungen, die den Menschen die 
volle Entfaltung ihrer Werte ermöglichen 
oder erleichtern", 12 nach dem II. Vatika­
num begreift es in sich ,,die Summe aller 
jener Bedingungen des gesellschaftlichen 
Lebens, die den einzelnen, den Familien 
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und gesellschaftlichen Gruppen ihre chen, das die organisatorische Kompo-
eigene Vervollkommnung voller und ne‘: meinende Gemeinwohl 1im eNgeren
ungehinderter Z erreichen gestatten. ” Sinn bleibt erster L:  inıe Aufgabe der
D  hese beiden Definitionen drücken mıiıt Gemeinschaftsautorität.
unterschiedlichenen1M runde das 1ne wichtige Frage e1ım Gemeinwohl-
gleiche aus. Will n das Definitions- pPr1inZıp ist die ach eiıner Vorrangregel
spektrum och EeLiWa!: erweitern und eım zwischen Gemeinwohl und Einzelwohl 1m
Glück als einer zentralen Kategorie FalleeineretwaıgenKonkurrenz zwischen
menschlichen Strebens setzen, kann beiden. Dazu ist zunächst einmal festzu-
INan das Gemeinwohl In korrigierendem halten, keinen prinzipiellen Gegen-
und ergänzendem Anschluß ent- satz zwischen dem wohlverstandenen
ham und Anknüpfung d  3 essner Gemeinwohl und dem wohlverstandenen
definieren als das in der Bestimmung der Einzelwohl gibt, weil das Wohl ler e1ın-
Menschennatur sich orientierende größt- zelnen einen konstitutiven Bestandteil des

Gemeinwohlsbildet und das Gemeinwohlmögliche Glück ler einzelnen 1n Gegen-
wart und Zukunft mıit vorrangiger Beach- die Existenz- und Realisierungsbedingung
tung vitaler Lebensbedürfnisse ur  e alle des Wohles aller einzelnen ist. Es gibt kon-
SOWIle mıiıt besonderer Berücksichtigung krete Spannungs- und Konkurrenzsitua-
der Realisierungsbedingungen beider tionen zwischen dem Gemeinwohl und
Anliegen. Bei näherer Betrachtung der dem Wohl einzelner. Hierfür gilt die Vor-
eben angeführten Gemeinwohldefinitio- rangregel: (Ceteris paribus bonum COIN-

erkennt 1all darin zwel Komponen- In  ne praecedit ONO singulari (Unter
ten, eiıne inhaltliche, das Gemeingut, und SONS; gleichen Umständen bzw. auf glei-
eine organisatorische bzw. organısieren- cher Ebene geht das Gemeinwohl VOT dem
de, das Gemeinwohl 1im eNgCTEN Sinn, wıe Einzelwohl). Die etonung der Ebene ist
An 1es L.. 1mM Anschluß V. ell- dabei wichtig, weil es für das Wohl und
Breuning unterscheiden kann.!* Der eil des einzelnen Anliegen gibt, die
inhaltliche Wert, be Nell-Breuning®® als wesentlich sind, daß hre Hintansetzung
Eigenwert bezeichnet, besteht In der Ver- 1ın ihrer Folgewirkung auch für das
vollkommnung der Menschennatur als Gemeinwohl als Existenzbasis und Reali-
solcher, der organisatorischebzw. Organı- sierungsbedingung aller Einzelwohle Vel-

sierende Wert, bei Nell-Breuning als heerendware wIı1e . eımAnliegen
Dienstwert bezeichnet‘®, besteht in der der Respektierung des Gewissens des ein-
funktionsfähigen Organisierung der lie- zelnen der Fall ist
der eines Sozialgebildes ZUFr kooperativen Für die Verwirklichung des Gemeinwohls
Erreichung der 1mM Interesse der Vervoll- sind prinzipiell alle einzelnen eines
kommnung der einzelnen gelegenen Gemeinwesens ın derWahrnehmung ihrer
Gemeinschattsziele. Das die inhaltliche Eigenzuständigkeit, Eigenverantwortung
Komponente bezeichnende Gemeingut und Eigenberechtigung zuständig, beson-
sollen 1M inne des Subsidiaritätsprinzips ers jene, denen ihre Gemeinwohlverant-
1ın erster Linie die einzelnen und kleineren wortung besonders bewußt geworden ist
Gruppen wahrnehmen und verwirkli- und die sSOMIt ZUu Hoffnungsträgern der

1
Gaudium et SCS art

Nell-Breuning, Gerechtigkeit und Freiheit, Wien 1986,
—s6

ebenda
ebenda
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und gesellschaftlichen Gruppen ihre 
eigene Vervollkommnung voller und 
ungehinderter zu erreichen gestatten.1113 

Diese beiden Definitionen drücken mit 
unterschiedlichen Worten im Grunde das 
gleiche aus. Will man das Definitions­
spektrum noch etwas erweitern und beim 
Glück als einer zentralen Kategorie 
menschlichen Strebens ansetzen, so kann 
man das Gemeinwohl in korrigierendem 
und ergänzendem Anschluß an J. Bent­
ham und in Anknüpfung an J. Messner 
definieren als das an der Bestimmung der 
Menschennatur sich orientierende größt­
mögliche Glück aller einzelnen in Gegen­
wart und Zukunft mit vorrangiger Beach­
tung vitaler Lebensbedürfnisse für alle 
sowie mit besonderer Berücksichtigung 
der Realisierungsbedingungen beider 
Anliegen. Bei näherer Betrachtung der 
eben angeführten Gemeinwohldefinitio­
nen erkennt man darin zwei Komponen­
ten, eine inhaltliche, das Gemeingut, und 
eine organisatorische bzw. organisieren­
de, das Gemeinwohl im engeren Sinn, wie 
man dies z. B. im Anschluß an 0. v. Nell­
Breuning unterscheiden kann.14 Der 
inhaltliche Wert, bei Nell-Breuning15 als 
Eigenwert bezeichnet, besteht in der Ver­
vollkommnung der Menschennatur als 
solcher, der organisatorische bzw. organi­
sierende Wert, bei Nell-Breuning als 
Dienstwert bezeichnet16, besteht in der 
funktionsfähigen Organisierung der Glie­
der eines Sozialgebildes zur kooperativen 
Erreichung der im Interesse der Vervoll­
kommnung der einzelnen gelegenen 
Gemeinschaftsziele. Das die inhaltliche 
Komponente bezeichnende Gemeingut 
sollen im Sinne des Subsidiaritätsprinzips 
in erster Linie die einzelnen und kleineren 
Gruppen wahrnehmen und verwirkli-

13 Gaudium et spes art. 74. 

chen, das die organisatorische Kompo­
nente meinende Gemeinwohl im engeren 
Sinn bleibt in erster Linie Aufgabe der 
Gemeinschaftsautorität. 
Eine wichtige Frage beim Gemeinwohl­
prinzip ist die nach einer Vorrangregel 
zwischen Gemeinwohl und Einzelwohl im 
Falle einer etwaigen Konkurrenz zwischen 
beiden. Dazu ist zunächst einmal festzu­
halten, daß es keinen prinzipiellen Gegen­
satz zwischen dem wohlverstandenen 
Gemeinwohl und dem wohlverstandenen 
Einzelwohl gibt, weil das Wohl aller ein­
zelnen einen konstitutiven Bestandteil des 
Gemeinwohls bildet und das Gemeinwohl 
die Existenz- und Realisierungsbedingung 
des Wohles aller einzelnen ist. Es gibt kon­
krete Spannungs- und Konkurrenzsitua­
tionen zwischen dem Gemeinwohl und 
dem Wohl einzelner. Hierfür gilt die Vor­
rangregel: Ceteris paribus bonum com­
mune praecedit bono singulari (Unter 
sonst gleichen Umständen bzw. auf glei­
cher Ebene geht das Gemeinwohl vor dem 
Einzelwohl). Die Betonung der Ebene ist 
dabei wichtig, weil es für das Wohl und 
Heil des einzelnen Anliegen gibt, die so 
wesentlich sind, daß ihre Hintansetzung 
in ihrer Folgewirkung auch für das 
Gemeinwohl als Existenzbasis und Reali­
sierungsbedingung aller Einzelwohle ver­
heerend wäre -wie es z. B. beim Anliegen 
der Respektierung des Gewissens des ein­
zelnen der Fall ist. 
Für die Verwirklichung des Gemeinwohls 
sind prinzipiell alle einzelnen eines 
Gemeinwesens in der Wahrnehmung ihrer 
Eigenzuständigkeit, Eigenverantwortung 
und Eigenberechtigung zuständig, beson­
ders jene, denen ihre Gemeinwohlverant­
wortung besonders bewußt geworden ist 
und die somit zu Hoffnungsträgern der 

14 0. v. Nell-Breuning, Gerechtigkeit und Freiheit, Wien 1986, 34f. 
15 ebenda 34. 
16 ebenda 34. 
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Zukunft werden können. eiters sind 1e gen des Gemeinwohls sind zwel
eın Gemeinwesen konstituierenden Extremsysteme besonders zZu

nämlich der individualistische Liberalis-ntergruppen wıe Z.. Familien, Verbän-
de, Parteien, Kirchen und dgl und eım 111US und der Kollektivismus speziell
Weltgemeinwohl 1€ Einzelstaaten als marxistisch-leninistischer Art
besonders verantwortlich für die Ver- Der Liberalismus seiner extiremen Form
wirklichung des Gemeinwohls Zu be- vertritt Ja bekanntlich die Meinung, das
trachten, cht zuletzt auch deshalb, weil Gemeinwohl werde besten dann VeTl-
Von hnen der gemeinwohlgefährdende wirklicht, wen den Einzelinteressen
Gruppenegoismus ausgehen kann treien Lauf läßt dabei infolge unter-
Schließlich sind für die Verwirklichung schiedlicher Startchancen die Starken
des Gemeinwohls 1€e nhaber bzw. räger immer stärker und die Schwachen immer
der jeweiligen Gemeinschaftsautorität als schwächer werden, ist eine geschichtliche
besonders wichtig anzusehen, damit sie, Erfahrungstatsache, wofür das Industrie-
VO:  3 der Loyalität und Solidarität der Mit- proletariat des vorigen ahrhunderts und
glieder und Untergruppen der Gemein- das Weltproletariat Vonmn heute lebendige
schaft gestützt und getragen, 1€e für das Beispiele sind.
Gemeinwesen notwendigen, miıtunter Das andere Extrem, der marxistisch-leni-
auch Opfer und Verzicht erfordernden nistische Kollektivismus, raum
Gemeinwohlmaßnahmen treffen können Anschluß Marxens sechste These
undchtVOLE dem egoistischenruckvon Feuerbach dem Gemeininteresse
einzelnen und ntergruppen kapitulieren unbedingten Vorrang VOTLT dem Einzelinter-
mMuUSsen. 1e rage, wıe das (GGemein- eSSC e1ın, weil ach dieser Lehre das Allge-
ohl verwirklicht werden soll, annn 1an meine das eigentlich Wahre ist. ach
1M Sinne einesweiıter erörternden diesemKonzept irgendwelchePartei-der
Sozialprinzips der katholischen Sozial- sonstigen Ideologen das Gemeininteresse
lehre kurz antworten: Das Gemeinwohl ach ihrer ideologischen Vorstellung defti-
ist subsidiär zu verwirklichen. Die einzel- nieren können und dabei diewahren Inter-
nen und die untergeordneten Gruppen derMenschen auf dem Altar solcher
sollen eigenverantwortlich, eigenberech- Ideologien allzuleichtgeoptert werden, ist
tigt und eigenıinıtiatıv ihre Werte bzw. Zie- eiıne reine Spekulation, sondern eben-
le anstreben und verwirklichen und sich falls bittere Geschichtswirklichkeit. Nicht
dabei gemeinsamen Wohl orientieren; zufällig mißachten solche Systeme
die jeweils übergeordneten Sozialgebilde wesentliche Interessen der Menschen, wI1e
sollen hiebei den einzelnen und Unter- s1e in den Menschenrechten artikuliert
gruppen 1e dafür erforderlichen Voraus- sind.
setzungen schaffen und 1M Falle einer Schließlich muß och auf 1€e BedeutungÜberforderung ergänzende Hilte eisten. des christlichen Glaubens fürdas Gemein-
Mit dem ben erwähnten egoistischen ohl hingewiesen werden. Der christliche
ruck ist auch eiıne Gefährdungsstelle des Glaube hat aus reı Gründen eINne wichti-
Gemeinwohls berührt: nämlich die Bedeutung für das Gemeinwohl und
Gemeinwohlgefährdung durch den gO1S- Verhinderung Von Egoismen:
1US individueller, gruppenspezifischer Der christliche Glaube kann motı-
und temporaärer Diese egoistische vleren, den fürdas Gemeinwohl gefähr-
Gefährdungsvariante ist kein Gesell- lichen Egoismus zu überwinden und Ein-
schaftssystem gebunden, sondern durch- zelinteressen übersteigen. Weil WIFr uns
zieht alle Systeme Be Systemgefährdun- alle VOonNn Gott geliebt wıssen dürfen, WeT-
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Zukunft werden können. Weiters sind die 
ein Gemeinwesen konstituierenden 
Untergruppen wie z. B. Familien, Verbän­
de, Parteien, Kirchen und dgl. und beim 
Weltgemeinwohl die Einzelstaaten als 
besonders verantwortlich für die Ver­
wirklichung des Gemeinwohls zu be­
trachten, nicht zuletzt auch deshalb, weil 
von ihnen der gemeinwohlgefährdende 
Gruppenegoismus ausgehen kann. 
Schließlich sind für die Verwirklichung 
des Gemeinwohls die Inhaber bzw. Träger 
der jeweiligen Gemeinschaftsautorität als 
besonders wichtig anzusehen, damit sie, 
von der Loyalität und Solidarität der Mit­
glieder und Untergruppen der Gemein­
schaft gestützt und getragen, die für das 
Gemeinwesen notwendigen, mitunter 
auch Opfer und Verzicht erfordernden 
Gemeinwohlmaßnahmen treffen können 
und nicht vordem egoistischen Druck von 
einzelnen und Untergruppen kapitulieren 
müssen. Auf die Frage, wie das Gemein­
wohl verwirklicht werden soll, kann man 
imSinneeinesweiteruntenzuerörternden 
Sozialprinzips der katholischen Sozial­
lehre kurz antworten: Das Gemeinwohl 
ist subsidiär zu verwirklichen. Die einzel­
nen und die untergeordneten Gruppen 
sollen eigenverantwortlich, eigenberech­
tigt und eigeninitiativ ihre Werte bzw. Zie­
le anstreben und verwirklichen und sich 
dabei am gemeinsamen Wohl orientieren; 
die jeweils übergeordneten Sozialgebilde 
sollen hiebei den einzelnen und Unter­
gruppen die dafür erforderlichen Voraus­
setzungen schaffen und im Falle einer 
Überforderung ergänzende Hilfe leisten. 
Mit dem oben erwähnten egoistischen 
Druck ist auch eine Gefährd1,.mgsstelle des 
Gemeinwohls berührt: nämlich die 
Gemeinwohlgefährdung durch den Egois­
mus individueller, gruppenspezifischer 
und temporärer Art. Diese egoistische 
Gefährdungsvariante ist an kein Gesell­
schaftssystem gebunden, sondern durch-
zieht alle Systeme. Bei Systemgefährdun-

gen des Gemeinwohls sind zwei 
Extremsysteme besonders zu nennen, 
nämlich der individualistische Liberalis­
mus und der Kollektivismus - speziell 
marxistisch-leninistischer Art. 
Der Liberalismus in seiner extremen Form 
vertritt ja bekanntlich die Meinung, das 
Gemeinwohl werde am besten dann ver­
wirklicht, wenn man den Einzelinteressen 
freien Lauf läßt. Daß dabei infolge unter­
schiedlicher Startchancen die Starken 
immer stärker und die Schwachen immer 
schwächer werden, ist eine geschichtliche 
Erfahrungstatsache, wofür das Industrie­
proletariat des vorigen Jahrhunderts und 
das Weltproletariat von heute lebendige 
Beispiele sind. 
Das andere Extrem, der marxistisch-leni­
nistische Kollektivismus, räumt im 
Anschluß an Marxens sechste These 
gegen Feuerbach dem Gemeininteresse 
unbedingten Vorrang vor dem Einzelinter­
esse ein, weil nach dieser Lehre das Allge­
meine das eigentlich Wahre ist. Daß nach 
diesem Konzept irgendwelche Partei-oder 
sonstigen Ideologen das Gemeininteresse 
nach ihrer ideologischen Vorstellung defi­
nieren können und dabei die wahren Inter­
essen der Menschen auf dem Altar solcher 
Ideologien allzuleicht geopfert werden, ist 
keine reine Spekulation, sondern eben­
falls bittere Geschichtswirklichkeit. Nicht 
zufällig mißachten solche Systeme 
wesentliche Interessen der Menschen, wie 
sie in den Menschenrechten artikuliert 
sind. 
Schließlich muß noch auf die Bedeutung 
des christlichen Glaubens für das Gemein­
wohl hingewiesen werden. Der christliche 
Glaube hat aus drei Gründen eine wichti­
ge Bedeutung für das Gemeinwohl und 
zur Verhinderung von Egoismen: 
1. Der christliche Glaube kann uns moti­
vieren, den für das Gemeinwohl so gefähr­
lichen Egoismus zu überwinden und Ein­
zelinteressen zu übersteigen. Weil wir uns 
alle von Gott geliebt wissen dürfen, wer-
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den WITr auch befähigt, In und mıit GottNn Aufgabe des übergeordneten Gemeinwe-
selbst und den Nächsten richtig zu lieben. sens und seiner nstanzen wird die Hilfe
Wir können uns teilweisefweil Selbsthilte fürdieeinzelnenundunter-
WIT für Gott unvergeßlich sind (gegen geordneten Gruppen betrachtet. Es ist eın
individuellen Egoismus). wichtiges Prinzip der Machtteilung und

Der christliche Glaube kann uns helten damit der Freiheitssicherung. Es ist auch
und motivieren, den Augenblick über- eın optimales Prinzip Verwirklichung
steigen und damit den temporaren ‚20iS- des Gemeinwohls, weil dieses ul annn
1US überwinden, weil ® die entsprechend verwirklicht werden kann,
Dimension der Ewigkeit röffnet Er hilft die iın den einzelnen un: ntergrup-
un_ns, diese Welt als Anbruch der Ewigkeit pen vorhandenen Energien, Kapazitäten
ZU betrachten (gegen temporären und Möglichkeiten nicht Von den Zentral-
Egoismus). instanzen behindert der Sar gelähmt,

Der christliche Glaube macht uns sondern mobilisiert und gefördertbesonders gemeinschaftsfähig und hiltt werden.
uldamit auch, den ruppenegoismus zu Freilich muß auch dieses Prinzip, um die
überwinden, weiler15lehrt, WIralle genannte Funktion erfüllen ZU können,
Brüder und Schwestern ın Jesus Christus VOT Fehlinterpretationen geschützt WeTr-
sind den. Eine Fehlinterpretation möchte IC

muıit „Das Subsidiaritätsprinzip als Eigen-
Das Subsidiaritätsprinzip brötlerprinzip“” umschreiben. Damit ist

Die klassische Formulierung des Subsi- Jjene eigensinnige und egoistische Inter-
pretation gemeint, \  W  VV  Venn einzelne derdiaritätsprinzips stammt vVon 1USXI., der

ın seiner Enzyklika ‚Quadragesimo untergeordnete Gruppen ; jeden Pre  15
etwas selbst zZz.u beanspruchen, obwohlAnno” folgendermaßen definiert hat ihnen die Fähigkeit abgeht, die betreffen-

„Wie dasjenige, Was der Einzelmensch AQUusSs eigener de Sache einemMEnde“” ZUu führen,
Initiative und mit seinen eigenen Kräften eisten wIıe das Prinzip erfordert. Die anderekann, ihm nicht entzogen undderGesellschaftstätig-
keit zugewlesen werden darf, verstößt Bendie Fehlinterpretationsvariante äßt SIC mit
Gerechtigkeit, das, Was die kleineren und unterge- „Das Subsidiaritätsprinzip als Lückenbü-
ordneten Gemeinwesen eisten und Zum guten Ende Berprinzip“ ausdrücken. anacCcwürde 1n
führen können, für die weitere und übergeordnete einer einseitigen Fixierung aufdieAbwehr
Gemeinschaft Anspruch ZUu  /a nehmen; ugleich ist
05 überaus nachteilig und verwirrt die Gesell- übergeordneter Eingriffe übersehen, daß
schaftsordnung. Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist übergeordnete Instanzen sehr ohl Von

Ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär; s1e soll vornherein schon tätig werden müssen,
die Gilieder des Sozialkörpers rstu: darf s1e

u17
aber nicht In entmündigender Weise, SON-

ber niemals zerschlagen der aufsaugen dern helfend der SchaffungvonVoraus-
Mit diesen Worten ist in Kürze und tretf- setzungen, damit einzelne und unterge-
ich les/ Wäas wesentlicher ordnete Gebildedas zZz.u einem „guten
Inhalt und Gehalt dieses Prinzips ist. Es führen können, sS1e sich imstande
plädiert für die möglichste sind. Würde 1es5 vergeSSeCh, dann könnte
Belassung der Kompetenzen bei den den
einzelnen Lebensbereichen näheren ein-

eın heimtückischer Staat etwa Einzelper-
und untergeordnete Gruppen, wel-

zelnen und Untergruppen, alswesentliche che 1m S  iınne des Subsidiaritätsprinzips

Quadragesimo A} art.
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den wir auch befähigt, in und mit Gott uns 
selbst und den Nächsten richtig zu lieben. 
Wir können uns teilweise vergessen, weil 
wir für Gott unvergeßlich sind (gegen 
individuellen Egoismus). 
2. Der christliche Glaube kann uns helfen 
und motivieren, den Augenblick zu über­
steigen und damit den temporären Egois­
mus zu überwinden, weil er uns die 
Dimension der Ewigkeit eröffnet. Er hilft 
uns, diese Welt als Anbruch der Ewigkeit 
zu betrachten (gegen temporären 
Egoismus). 
3. Der christliche Glaube macht uns 
besonders gemeinschaftsfähig und hilft 
uns damit auch, den Gruppenegoismus zu 
überwinden, weil er uns lehrt, daß wir alle 
Brüder und Schwestern in Jesus Christus 
sind. 

5. Das Subsidiaritätsprinzip 

Die klassische Formulierung des Subsi­
diaritätsprinzips stammt von Pius XI., der 
es in seiner Enzyklika ,Quadragesimo 
Anno" folgendermaßen definiert hat: 

.Wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener 
Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten 
kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätig­
keit zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die 
Gerechtigkeit, das, was die kleineren und unterge­
ordneten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende 
führen können, für die weitere und übergeordnete 
Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen; zugleich ist 
es überaus nachteilig und verwirrt die ganze Gesell­
schaftsordnung. Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist 
ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär; sie soll 
die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie 
aber niemals zerschlagen oder aufsaugen:17 

Mit diesen Worten ist in Kürze und treff­
lich alles ausgesagt, was wesentlicher 
Inhalt und Gehalt dieses Prinzips ist. Es 
plädiert sozusagen für die möglichste 
Belassung der Kompetenzen bei den den 
einzelnen Lebensbereichen näheren ein­
zelnen und Untergruppen, als wesentliche 

17 Quadragesimo anno art. 79. 

Aufgabe des übergeordneten Gemeinwe­
sens und seiner Instanzen wird die Hilfe 
zur Selbsthilfe für die einzelnen und unter­
geordneten Gruppen betrachtet. Es ist ein 
wichtiges Prinzip der Machtteilung und 
damit der Freiheitssicherung. Es ist auch 
ein optimales Prinzip zur Verwirklichung 
des Gemeinwohls, weil dieses nur dann 
entsprechend verwirklicht werden kann, 
wenn die in den einzelnen und Untergrup­
pen vorhandenen Energien, Kapazitäten 
und Möglichkeiten nicht von den Zentral­
instanzen behindert oder gar gelähmt, 
sondern mobilisiert und gefördert 
werden. 
Freilich muß auch dieses Prinzip, um die 
genannte Funktion erfüllen zu können, 
vor Fehlinterpretationen geschützt wer­
den. Eine Fehlinterpretation möchte ich 
mit „Das Subsidiaritätsprinzip als Eigen­
brötlerprinzip" umschreiben. Damit ist 
jene eigensinnige und egoistische Inter­
pretation gemeint, wenn einzelne oder 
untergeordnete Gruppen um jeden Preis 
etwas selbst zu tun beanspruchen, obwohl 
ihnen die Fähigkeit abgeht, die betreffen­
de Sache zu einem „guten Ende" zu führen, 
wie es das Prinzip erfordert. Die andere 
Fehlinterpretationsvariante läßt sich mit 
,,Das Subsidiaritätsprinzip als Lückenbü­
ßerprinzip" ausdrücken. Danach würde in 
einer einseitigen Fixierung auf die Abwehr 
übergeordneter Eingriffe übersehen, daß 
übergeordnete Instanzen sehr wohl von 
vornherein schon tätig werden müssen, 
aber nicht in entmündigender Weise, son­
dern helfend in der Schaffung von Voraus­
setzungen, damit einzelne und unterge­
ordnete Gebilde das zu einem „guten Ende" 
führen können, wozu sie an sich imstande 
sind. Würde dies vergessen, dann könnte 
ein heimtückischer Staat etwa Einzelper­
sonen und untergeordnete Gruppen, wel­
che im Sinne des Subsidiaritätsprinzips 
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Verschiedenes selbst zu beanspru- XII an dasKardinalskollegium VOINn

chen, durch seın Untätigsein bewußt 1946 erınnern, dieser die Geltung
scheitern lassen, dann als „Helfer 1n des Subsidiaritätsprinzips uch für die
der Not“ einzuspringen und als „starker Kirche betont, e1NNn er ber 1e Formulie-
M.  44 alles sich ZUu reißen. rung dieses Prinzips bei seinem orgänger
Was die Anwendungsbereiche des Subsi- 1US XI sagt „Wahrhaft leuchtende Wor-
diaritätsprinzips betrifft, ist dieses te, die für das soziale Leben 1n len seinen
Prinzip als Sozialprinzip auf alle Bereiche Stufungen gelten, auch für das Leben der

Kirche, hne Nachteil für deren hierarchi-des gesellschaftlichen Lebens ven-

den, besitzt prinzipiell für alle Sozialge- sche Struktur “*
bilde ung, Z.,. für die Familie, für Heutzutage wird wiederum besonders
den Staat, für diegesellschaftlichen Grup- deutlich, wIıe dieses rinzip eın funda-
pen‚n, für die Wirtschaft, für die Völkerge- mentales rinzip der Kirche als Gemein-
meinschaft und auch für die Kirche. Es schaft der Glaubenden und Liebenden ist
würde den Rahmen dieser Ausführungen und wIıe sich Verstöße dagegen für die Kir-
J die Bedeutung des Subsidiari- che nachteilig auswirken. Rauscher ist
tätsprinzıps für die genannten Sozialge- zuzustimmen, wenn schreibt: „‚Mithin
bilde bzw. Lebensbereiche näher ZU- gilt auch In der Kirche zZzu beachten,
führen Nur bezüglich der Kirche sollen as, Was der einzelne Gläubige3eigener

Initiative und muıt seinen eıgenen lau-och einige Bemerkungen angeführt
werden. benskräften eisten kann, ihm nichtZO-
Für die Kirche 3ı das Subsidiaritätsprin- gen werden darf Die Verantwortung
ZIp zweifacher Hinsicht Von Bedeu- für den Glauben, f  ur die glaubwürdige
tun: einmal 1n ihrem Verhältnis ZUr übri- Präsenz derICin der Welt und für den
CNn Gesellschaft und zZzu Staat, sodann Beitrag der Kirche Weltgestaltung
innerkirchlich. Im Blick auf die Gesell- liegt unverlierbar bei allen Gliedern“”.
schaft bzw. den Staat soll sich 1e Kirche Das Stichwort Verantwortung erinnert
auf jene Aufgaben konzentrieren, welche aber auch die verantwortlich ZU-

übende Macht in der Kirche und iın diesemVon den anderen vernachlässigt werden.
In einer Welt, in der die Menschen in der Zusammenhang daran, dazu hinrei-
amorphen Masse verloren und entfrem- chende Information, Informationsverar-
det dahinirren, soll die Kirche 1n Wort und beitung, Intormations- und Informanten-
Jlat Orientierung, Geborgenheit, Heimat überprüfung gehört, und 1es alles VOL

und Asyl bieten. einer Entscheidung, aber natürlich auch
Aus der Qualität der Von ihr geleiteten ach einer Entscheidung, ımm die posit1i-
Werke für Behinderte, Vernachlässigte ven und negatıven Folgen VOonNn Entschei-
und Randgruppen der Gesellschaft soll dungen rechtzeitig erkennen und darauf
eın ugnis dafür sprechen, daß sie etwas reagleren Z können bzw. IIN Fehlern
kann, Was dem mıt Herrschergewalt aus- lernen können. uch 1n diesem 1Inn
gestatteten Gebilde Staat fehlt nämlich annn das Subsidiaritätsprinzip für 1€e
lieben. Kirche eın segensreiches Macht- und
Innerkirchlich ist die Ansprache 1US Kompetenzteilungsprinzip se1n. Wenn

A -E tz, L-E Groner, ufbau und tfaltung des gesellschaftlichen Lebens. Soziale Summe Pius XIl.,
2, Freiburg/Schw. 1954, 6—2 2111 (Nr. 4094

Rauscher, Das Subsidiaritätsprinzip in der Kirche, Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften
(1969) 301—316, 311
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Verschiedenes selbst zu tun beanspru­
chen, durch sein Untätigsein bewußt 
scheitern lassen, um dann als „Helfer in 
der Not" einzuspringen und als „starker 
Mann" alles an sich zu reißen. 
Was die Anwendungsbereiche des Subsi­
diaritätsprinzips betrifft, so ist dieses 
Prinzip als Sozialprinzip auf alle Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens anzuwen­
den, es besitzt prinzipiell für alle Sozialge­
bilde Geltung, so z. B. für die Familie, für 
den Staat, für die gesellschaftlichen Grup­
pen, für die Wirtschaft, für die Völkerge­
meinschaft und auch für die Kirche. Es 
würde den Rahmen dieser Ausführungen 
sprengen, die Bedeutung des Subsidiari­
tätsprinzips für die genannten Sozialge­
bilde bzw. Lebensbereiche näher auszu­
führen. Nur bezüglich der Kirche sollen 
noch einige Bemerkungen angeführt 
werden. 
Für die Kirche ist das Subsidiaritätsprin­
zip in zweifacher Hinsicht von Bedeu­
tung: einmal in ihrem Verhältnis zur übri­
gen Gesellschaft und zum Staat, sodann 
innerkirchlich. Im Blick auf die Gesell­
schaft bzw. den Staat soll sich die Kirche 
auf jene Aufgaben konzentrieren, welche 
von den anderen vernachlässigt werden. 
In einer Welt, in der die Menschen in der 
amorphen Masse verloren und entfrem­
det dahinirren, soll die Kirche in Wort und 
Tat Orientierung, Geborgenheit, Heimat 
und Asyl bieten. 
Aus der Qualität der von ihr geleiteten 
Werke für Behinderte, Vernachlässigte 
und Randgruppen der Gesellschaft soll 
ein Zeugnis dafür sprechen, daß sie etwas 
kann, was dem mit Herrschergewalt aus­
gestatteten Gebilde Staat fehlt: nämlich 
lieben. 
Innerkirchlich ist an die Ansprache Pius' 

XII. an das Kardinalskollegium vom 20. 2. 
1946 zu erinnern, wo dieser die Geltung 
des Subsidiaritätsprinzips auch für die 
Kirche betont, wenn er über die Formulie­
rung dieses Prinzips bei seinem Vorgänger 
Pius XI. sagt: ,,Wahrhaft leuchtende Wor­
te, die für das soziale Leben in allen seinen 
Stufungen gelten, auch für das Leben der 
Kirche, ohne Nachteil für deren hierarchi­
sche Struktur."18 

Heutzutage wird wiederum besonders 
deutlich, wie dieses Prinzip ein funda­
mentales Prinzip der Kirche als Gemein­
schaft der Glaubenden und Liebenden ist 
und wie sich Verstöße dagegen für die Kir­
che nachteilig auswirken. A. Rauscher ist 
zuzustimmen, wenn er schreibt: ,,Mithin 
gilt es auch in der Kirche zu beachten, daß 
das, was der einzelne Gläubige aus eigener 
Initiative und mit seinen eigenen Glau­
benskräften leisten kann, ihm nicht entzo­
gen werden darf . . . Die Verantwortung 
für den Glauben, für die glaubwürdige 
Präsenz der Kirche in der Welt und für den 
Beitrag der Kirche zur Weltgestaltung 
liegt unverlierbar bei allen Gliedern"10 • 

Das Stichwort Verantwortung erinnert 
aber auch an die verantwortlich auszu­
übende Macht in der Kirche und in diesem 
Zusammenhang daran, daß dazu hinrei­
chende Information, Informationsverar­
beitung, Informations- und lnformanten­
überprüfung gehört, und dies alles vor 
einer Entscheidung, aber natürlich auch 
nach einer Entscheidung, um die positi­
ven und negativen Folgen von Entschei­
dungen rechtzeitig erkennen und darauf 
reagieren zu können bzw. um aus Fehlern 
lernen zu können. Auch in diesem Sinn 
kann das Subsidiaritätsprinzip für die 
Kirche ein segensreiches Macht- und 
Kompetenzteilungsprinzip sein. Wenn 

18 A.-F. Utz, J.-F. Groner, Aufbau und Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens. Soziale Summe Pius XII., 
Bd. 2, Freiburg/Schw. 21954, 2106-2113, 2111 (Nr. 4094). 

19 A. Rauscher, Das Subsidiaritätsprinzip in der Kirche, in: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 
10 (1969) 301-316, 311. 
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solches nicht beachtet wird und die den ungdieOptionfürdieArmenalswesentli-
einzelnen Ortskirchen und Lebensberei- chen Grundzug ihrer Lehre und ihres
chen fernen Zentralinstanzen auf rund Engagements betont, ist jedem klar, der
VvVon einseltigen, intrigierenden der auch 1LUFr eine flüchtige Kenntnis Vomn
denunzierenden Intormationen Von sel- dieser Theologie hat Weniger bekannt,

mancher Karrierejäger der Glaubens- aber für die NneueTfe katholische Sozialleh-
ideologen entmündigender und 1E€ nicht VonNn geringerer Bedeutung ist 1€e

Tatsache, die katholischen BischöfeWeise gravierende Entscheidungen für die
Ortskirche treffen, dann kann dies der Vereinigten Staaten Amerikas
schweren Schäden die Kirche als ihrem Wirtschaftshirtenbrief z dem
Gemeinschaft führen Dabei soll selbst- Jahre 1986 muit dem Titel „Wirtschaftliche
verständlich nicht alleMacht den Ortskir- Gerechtigkeit für alle Hirtenbrief iber
chen zugesprochen und den Zentral- die katholische Soziallehre und die amer1-
instanzen die entsprechende itungs- kanische Wirtschaft“ die Option die
gewalt abgesprochen werden. Entspre- Armen als wichtigen Grundsatz der
chende zentrale Leitungskompetenzen katholischen Soziallehre hervorgehoben
sindjanicht der Einheit in der Viel- haben
falt willen vonnöoten, auch nicht bloß

der Gefahr V Egoismus, igen- In diesem Hirtenbriet heißt Uu. d.? „Die
brötelei, Befangenheit und dgl auf seıten Verpflichtung, Gerechtigkeit alle zZzUu
derOrtskirchen, sondernwesentlich auch schaffen, bedeutet, daß die Armen den
Von der Stiftung der Kirche her. Worum absoluten Vorrang VOTLT dem (Gewissen der
geht, das ist eine entsprechende, rechtlich Nation haben müssen ” Und Spä-
verankerte Aufteilung der Leitungskom- ter schreiben die Bischöfe: „Als Einzel-
petenzen, daß sich das nicht 1n Frage menschen und als Nation sind WIT daher
gestellte hierarchische Prinzip 1mM Sinne aufgerufen, eıne grundsätzliche Option
des Subsidiaritätsprinzips konkretisiert, ur  &. 1e Arme:  n abzugeben. 1€e Verpflich-
Z.. auch bei Bischofsernennungen. Und tung, dassozialeundwirtschaftlicheHan-
Wd die angedeuteteAntfälligkeit der ÖOrts- deln Aaus der Sicht der Armen und Macht-
kirchen für Egoismus, Eigenbrötelei, losen zZu betrachten, ergibt sich der
Befangenheit und anlangt, darf radikalen Forderung der Bibel ‚Du sollst
INnan doch nicht vergeSSecn, daß auch deinen Nächsten lieben wIıe dich selbst 4#21
Zentralstellen nicht Nnur der Geist einer späteren Stelle heißt wieder-
Werk ist, sondern viele menschliche und > „Die höchste Priorität hat die Erfül-
Izu menschliche Faktoren ZU Iragen Jung der Grundbedürfnisse der Armen “
kommen, wI1ıe die Kirchengeschichte ZUur Und schließlich werden mıit Papst Johan-
Genüge beweist. Paul II als wesentliche Inhalte der

Katholischen Soziallehre festgestellt „Die
Öte der Armen mMussen  a Vorrang VOT denOption für die Armen als PUEeS Wünschen der Reichen haben; die RechteSozialprinzip? derbeiter VOILI der Vermehrung des Pro-

die sogenannte Theologie der Befrei- fits; der Umweltschutz VOT der unkontrol-

Wirtschaftliche Gerechtigkeit alle: Hirtenbrief ul  ber die katholische Soziallehreund die amerikanische
Wirtschaft Sonderausgabe der Zeitschrift „Di  1e€ eue rdn;  ung, hg. nstitut Gesellschaftswissen-
schaften Walberberg e. V., Bonn 1987, Nr. 86,
ebenda, Nr. 87,
ebenda, Nr. 90,
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solches nicht beachtet wird und die den 
einzelnen Ortskirchen und Lebensberei­
chen fernen Zentralinstanzen auf Grund 
von einseitigen, intrigierenden oder 
denunzierenden Informationen von sei­
ten mancher Karrierejäger oder Glaubens­
ideologen in entmündigender Art und 
Weise gravierende Entscheidungen für die 
Ortskirche treffen, dann kann dies zu 
schweren Schäden für die Kirche als 
Gemeinschaft führen. Dabei soll selbst­
verständlichnicht alle Macht den Ortskir­
chen zugesprochen und den Zentral­
instanzen die entsprechende Leitungs­
gewalt abgesprochen werden. Entspre­
chende zentrale Leitungskompetenzen 
sindjanichtnurumder Einheitinder Viel­
falt willen vonnöten, auch nicht bloß 
wegen der Gefahr von Egoismus, Eigen­
brötelei, Befangenheit und dgl. auf seiten 
der Ortskirchen, sondern wesentlich auch 
von der Stiftung der Kirche her. Worum es 
geht, das ist eine entsprechende, rechtlich 
verankerte Aufteilung der Leitungskom­
petenzen, so daß sich das nicht in Frage 
gestellte hierarchische Prinzip im Sinne 
des Subsidiaritätsprinzips konkretisiert, 
z. B. auch bei Bischofsernennungen. Und 
was die angedeutete Anfälligkeit der Orts­
kirchen für Egoismus, Eigenbrötelei, 
Befangenheit und dgl. anlangt, so darf 
man doch nicht vergessen, daß auch an 
Zentralstellen nicht nur der HI. Geist am 
Werk ist, sondern viele menschliche und 
allzu menschliche Faktoren zum Tragen 
kommen, wie die Kirchengeschichte zur 
Genüge beweist. 

6. Option für die Armen als neues 
Sozialprinzip? 

Daß die sogenannte Theologie der Befrei-

ungdieOptionfürdieArmenals wesentli­
chen Grundzug ihrer Lehre und ihres 
Engagements betont, ist jedem klar, der 
auch nur eine flüchtige Kenntnis von 
dieser Theologie hat. Weniger bekannt, 
aber für die neuere katholische Sozialleh­
re nicht von geringerer Bedeutung ist die 
Tatsache, daß die katholischen Bischöfe 
der Vereinigten Staaten Amerikas in 
ihrem Wirtschaftshirtenbrief aus dem 
Jahre 1986 mit dem Titel "Wirtschaftliche 
Gerechtigkeit für alle - Hirtenbrief über 
die katholische Soziallehre und die ameri­
kanische Wirtschaftu die Option für die 
Armen als wichtigen Grundsatz der 
katholischen Soziallehre hervorgehoben 
haben. 

In diesem Hirtenbrief heißt es u. a.: "Die 
Verpflichtung, Gerechtigkeit für alle zu 
schaffen, bedeutet, daß die Armen den 
absoluten Vorrang vor dem Gewissen der 
Nation haben müssen.u20 Und etwas spä­
ter schreiben die Bischöfe: nAis Einzel­
menschen und als Nation sind wir daher 
aufgerufen, eine grundsätzliche ,Option 
für die Armen' abzugeben. Die Verpflich­
tung, das soziale und wirtschaftliche Han­
deln aus der Sicht der Armen und Macht­
losen zu betrachten, ergibt sich aus der 
radikalen Forderung der Bibel: ,Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst:1121 

An einer späteren Stelle heißt es wieder­
um: "Die höchste Priorität hat die Erfül­
lung der Grundbedürfnisse der Armen.u22 

Und schließlich werden mit Papst Johan­
nes Paul II. als wesentliche Inhalte der 
Katholischen Soziallehre festgestellt: "Die 
Nöte der Armen müssen Vorrang vor den 
Wünschen der Reichen haben; die Rechte 
der Arbeiter vor der Vermehrung des Pro­
fits; der Umweltschutz vor der unkontrol-

20 Wirtschaftliche Gerechtigkeit für alle: Hirtenbrief über die katholische Soziallehre und die amerikanische 
Wirtschaft. Sonderausgabe der 2.eitschrift .Die neue Ordnung•, hg. vom Institut für Gesellschaftswissen­
schaften Walberberg e. V., Bonn 1987, Nr. 86, S. 73. 

21 ebenda, Nr. 87, S. 73. 
22 ebenda, Nr. 90, S. 75. 
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jerten Expansion; Produktion, je den teiligungen SsOWweit als möglich vermieden
sozialen Nöten egegnet, VOL der Produk- bzw. gelindert werden. Damit wäre dieses
tion für militärische Zwecke 2 Prinzip, n eın Wort V. Nell-
Aus dem bisher Gesagten dürfte klar se1n, Breunings” anzuknüpfen, auch eın ech-

die Option für die Armen, Kranken, tes „Baugesetz” der Gesellschaft.
Schwachen, Behinderten und sonstig SchlußbemerkungBenachteiligten einen wichtigen rund-
satz der katholischen Soziallehre dar- Wer die Sozialprinzipien der katholischen
stellt, Was och deutlicher wird, We': Soziallehre na  her betrachtet, merkt,
INa daran erinnert, diese Soziallehre s1e sehr innerer Beziehung zueln-
sich wesentlich auch der Bibel, und da ander stehen, SC daß bei der eto-
VOTL allem Beispiel Jesu, der auch nun_n eines Prinzips alle anderen StEets mıit-
heute och in den Geringsten seiner Brü- bedenken und mitbeachten muß, — eine
der und Schwestern begegnet,* Z Orlen- Verkürzung und Verengung Z.L verme1l-
tieren hat Dieses Prinzip scheint ım ata- den Das sei.kurz Beispiel des Gemein-
log der traditionellen Sozialprinzipien als wohlprinzips illustriert. Leo X11 hat das
solches nicht e]1gens auf, ist aberbe richti- Gemeinwohl das ach Gott erste und etz-
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Herten Expansion; Produktion, die den 
sozialen Nöten begegnet, vor der Produk­
tion für militärische Zwecke.n23 

Aus dem bisher Gesagten dürfte klar sein, 
daß die Option für die Armen, Kranken, 
Schwachen, Behinderten und sonstig 
Benachteiligten einen wichtigen Grund­
satz der katholischen Soziallehre dar­
stellt, was noch deutlicher wird, wenn 
man daran erinnert, daß diese Soziallehre 
sich wesentlich auch an der Bibel, und da 
vor allem am Beispiel Jesu, der uns auch 
heute noch in den Geringsten seiner Brü­
der und Schwestern begegnet, 24 zu orien­
tieren hat. Dieses Prinzip scheint im Kata­
log der traditionellen Sozialprinzipien als 
solches nicht eigens auf, ist aber bei richti­
ger Formulierung und Interpretation 
dieser Prinzipien, vor allem auch des 
Solidaritäts- und des Gemeinwohlprin­
zips mit der Beachtung der dort enthalte­
nen Prioritäten, in ihnen miteingeschlos­
sen. Dennoch wäre es zu empfehlen, die 
Option für die Armen als eigenes Sozial­
prinzip zu artikulieren. Damit wäre noch 
deutlicher zum Ausdruck gebracht, daß 
nicht nur Einzelmenschen und Gruppen in 
ihrem Sinnen und Handeln, sondern auch 
gesellschaftliche Institutionen und Struk­
turen auf das Ziel hin ausgerichtet sein 
müssen, daß Armut und sonstige Benach-

teiligungen soweit als möglich vermieden 
bzw. gelindert werden. Damit wäre dieses 
Prinzip, um an ein Wort 0. v. Nell­
Breunings25 anzuknüpfen, auch ein ech­
tes „Baugesetz" der Gesellschaft. 

7. Schlußbemerkung 

Wer die Sozialprinzipien der katholischen 
Soziallehre näher betrachtet, merkt, daß 
sie in sehr enger innerer Beziehung zuein­
ander stehen, so daß man bei der Beto­
nung eines Prinzips alle anderen stets mit­
bedenken und mitbeachten muß, um eine 
Verkürzung und Verengung zu vermei­
den. Das sei-kurz am Beispiel des Gemein­
wohlprinzips illustriert. Leo XIII. hat das 
Gemeinwohl das nach Gott erste und letz­
te Gesetz in der Gesellschaft genannt. 26 

Man muß aber hinzufügen, daß diese 
Aussage vom wohlverstandenen Gemein­
wohl gilt, das in seiner engen Beziehung zu 
den anderen Sozialprinzipien der katholi­
schen Soziallehre auszudrücken ist. So 
kann man in Weiterführung der Aussage 
von Leo XIII. folgendermaßen formulie­
ren: Das an der Personwürde des Men­
schen sich orientierende, die vorrangige 
Option für die Armen beinhaltende, soli­
darisch und subsidiär zu verwirklichende 
Gemeinwohl ist das nach Gott erste und 
letzte Gesetz in der Gesellschaft. 

23 ebenda, Nr. 94, S. 77; Das Papstzitat ist folgendermaßen belegt: Address on Christian Unity in a Technolo-
gical Age (Toronto, September 14, 1984) in: Origins 14:16 (October 4, 1984): 248. 

24 vgl. Mt 25, 31-46. 
25 0. v. Nell-Breuning, Baugesetze der Gesellschaft, Freiburg/Br. 1968. 
26 Leo XIII., Breve „Au milieu•, in: ASS XXIV, 1891-1892, 525. 


